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"i", XIU.Gesetzgebungsperiode ' 

DER BUN.DESMINISTER FOR INNERES 
" . '<:'.".:.... .. '" . - '." . ""';'.'/', ..' 

Zahl 19.007/18-GD/1975 

Betr. :.Sohriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten ,.DDr. König und Genossen, 

,betr. Strafsache gegen GünterBRUS. 
,'(Nr. 1991/ J) • " 

ANFRAGEBEANTvfQRTUNG 

Die schriftlicheAIlfrage der Herren Abgeordneten zum 
,Nationalrat·DDr. König und Genossen vom 20. März 1975; 

, betreffend Strafsache gegen Günter BRUS (Nr. 199t/J), 
beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Bundesministerium für Inneres hat itD. 

:Rahmen der Interpol ,in den vergangenen 
Jahren keinerlei ';Schritte unternommen, um 
den Aufenthaltsort des Günter BRUS im Aus­
land zU ermitteln, da dieser durch Berichte 
'der <Österreichischen Delegation in Berlin 
jeweils bekannt "Iar. 

Zu Frage 2: Den öst,erreichischen Behörden war der Auf­
enthaltsort des Günter BRUS seit dem 4. lTov. 
1970 durch einen Bericht der Österreichischen 
Delegation· in Berlin bekannt. 

Zu Frage 3: Das Bundesministerium für Inneres wurde in 
<der,Paßangelegenheit des Günter'BRUSvon der 
'österreichischen Delegation in Berlin befaßt. 

bitte wenden! 
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Zu Frage 4 ::pie,Österreichische Delegation in Berlin hat 

am 29. Feb. 1972 dem Bundesministeriumfür 
Inneres mitgeteilt, daß Günter BRUS die Aus­

'stellung~eines Österreichischen ,Reis.e~~sses 
·Pßantragt habe und \lm Mitteilung gebeten, ob 
i,mflUnblick auf die Ausschreibung des' Ge-

,; 

n~:i:hntenein pa:ßversagtingsgrund bestehe. 
'; " '. ,~. . . , . 

Das Landesgericht für Strafsachen Wien, von 
dem Günter "BRUS zwecks Strafvollzuges zur 

Festnahme ausgeschrieben war, hat über An-
" frage mi tgeteil t, daß der Genannte mit Urteil 

vQm 31. Juli '1968 wegen Vergehens nach 

§ 299 a StG und Übertretung nach § 516stG 
zu 6 }lonaten,strengem. Arrest verurteilt ylOr­

den sei. Diese Strafe sei mit Urteil des Ober­

landesgerichtes v/i-en auf 5 Monate strengen', 

verschärften Arrest herabgesetzt worden. 
Günter,BRUS sei bei der Berufungsverhandlung 
anwesend_,gewesen und daher in Kenntnis, daß 

er ei~e Reststrafe zu verbüßen habe. Da er 
sich unmittelbar nach Verkündung des Urteils 
in da~ Ausland begeben haben dürfte, V'ertrat 
da;s Landesgericht für Strafsachen Wien die An­

sicht" daß die Annahme, wonach er den Reisepaß 
benützen \"olle, um sich der Strafvollstre,ckung 

zu 'entziehen, begründet sei. 

Die österreichische, Delegation in Berlin vrurde 

hievon mit der Einladung in Kenntnis gesetzt, 

.' Günter BRUS Gelegenhei tzu geben,zu,dem Er­
gebnis .der 'Be"leisaufnahme Stellung zu. nehmen. 

In der Folge wurde für den Genannten von der 

österreichischen Delegation in:aerlin ein 
Reisepaß mit einer Gültigkeitsdauer' bis': zum" 

-2-
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23. Nov. 1972 ausgestellt. 

Am 27. Härz1973 hat dieÖsterreichische Dele­
gation in Berlin berichtet, daß die Gültigkeits;.. 
dauer dieses Reisepasses des Günter B'RUS bis 
zum 29. Mai 1973 verlängert worden sei, da er 
selbst eine kurzfristigQVerlänge~ung beantragt 
und die Absicht erklärt habe, "die im Zusammen­
hang mit seinem Strafverfahren laufenden Ange­
legenheiten zu regeln." 

Das Landesgericht ftir Strafsachen ivien wurde 
vom Bundesminist eriunt'ii für Inneres über d.em Auf­
enthalt (Anschrift)' des Günter BRlJS und die 
kurzfristige Verlängerung der Gültigkeitsdauer 
seines Reisepasses in Kenntnis gesetzt. 

:~. ' 

Gegen die Vorgangs\'/eise d'er österr'eich:tschen· ... 
De~egation in Berlin war im Hi;nblick allfdie;~e-: 
stimmung des §18 Abs. 2 des P8ßgesetzes .1969, 
BGBl.Nr'. 422, in der Fassung BGBl.Nr.510/1974, 

. . 
nichts einzuwenden •. 

Am 6. März' 1974. hat die Österreichische Delega .... 
tionin Berlin mitgeteilt, daß; sie für Günter 
BRUS am 6.· März 1974,~inen neuenReisepaß mit 
einer Gültigkeitsdauer bis zum 6. Sep.1974 aus-

o gestellt habe. Der Grund hieftix lägin ein'er 
bevorstehenden Au~stellung lnnew York. Er gab 
niederschriftlieh an,. daß es ihi!l während der 
GÜltigkeitsdauer desvOrerwähn:ten Reisenasses .' . 

• " ,".", :', ~'."... ' I "". ,. ~, 

auf GrUnd beruflicher . SChw:1Brigkeiten"nichtmoglich 
. . . 

g'ewesen·· sei,die im Zllsammci.1han;;·mi t seinem 
Strafverfahren.inÖsterreichlaufend.en Angelegen-

bitte wenden! 
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hei ten zu regeln. Er "'lerde innerhalb der 
Gültigkeitsdauer des neuen Reisepasses alles 
unternehmen, um das gegen ihn laufende Straf­
verfahren endgültig einer abschließenden Re­
gelung zuzuführen. Er habe einen Rechtsamvalt 
in Wien beauftragt, seine Interessen wahrzu­
nehmen. 

Im Wege des Bundesministeriums für Auswärtige 
Angelegenheiten hat die Österreichische Dele­
gation in Berlin schließlich am 100 März 1975 
berichtet, daß Günter BRUS die Verlängerung der 
Gültigkeitsdauer seines Reisepasses um fünf 
Jahre beantragt habe, da er von der Hochschule 
für bildende Kunst in Hamburg eilie Gastdozentur 
angeboten erha~ten habe. Ohne einen gültigen 
Reisepa"ß sei ihm -diese Annahme bzw 0 der Antritt 
nicht möglich. 

Die Ermittlungen, ob die Voraussetzungen für 
die Versagung der Verlängerung der Gül tigke.its­
dauer des Reisepasses des Günter BRUS gegeben 
sind, sind derzeit noch im Gange. Nachdden vor­
stehenden' Ausführungen ist der Genannte d.erzei t 
nicht im Besitze eines gültigep, österreichischen 
Reisepasses. 

8. April 1975;. 
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